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An alle Landesverbandspräsidenten/-vizepräsidenten Classic 
An alle Landessportobmänner/-frauen Classic  
An alle Landesverbandssekretariate 
  St. Valentin, 17. Juni 2009 
 
 
Betreff:  Anti-Doping-Erklärungen für TeilnehmerInnen der ÖSTMS und ÖMS 
 
Sehr geehrte Sportfunktionäre und AthletInnen! 
 
Als Anti-Doping-Beauftragte Classic im ÖSKB möchte ich euch über die in Zukunft notwendigen 
Verhaltensmaßnahmen für unsere Athleten informieren.  
 

Laut NADA Austria sind in Zukunft verstärkt Dopingkontrollen bei allen Österreichischen 
Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften zu erwarten. Dies betrifft alle für diese Bewerbe 
qualifizierten SportlerInnen, nicht nur die NationalteamspielerInnen und drei Erstplatzierten der verschiedenen 
Bewerbe (Einzel, Paar, Cupbewerbe), sondern auch alle eingesetzten SpielerInnen in den Bundesligen. 
 

Aus diesem Grund ist es nicht nur unsere Pflicht und unerlässliche Notwendigkeit, unsere an diesen 
Wettkämpfen teilnehmenden Athleten über diese Tatsachen zu informieren, sondern sie auch auf eine 
eventuelle Dopingkontrolle vorzubereiten und ihnen die Folgen von Einnahmen verbotener Substanzen 
aufzuzeigen.  
 

In der beiliegenden „Anti-Doping-Erklärung“ für TeilnehmerInnen bei „Österreichischen Staatsmeisterschaften „ 
und „Österreichischen Meisterschaften“ sind die wichtigsten Informationen angeführt. Diese Erklärung ist von 
allen teilnehmenden Athleten auszufüllen und vor dem Bewerb an mich nachweislich zu retournieren. 
Zusätzlich zur Anti-Doping-Erklärung“ sende ich euch zur Weitergabe an alle Athleten die Liste der „erlaubten 
Medikamente“, die „Verbotsliste“ und ein „Antragsformular für Ausnahmegenehmigungen (TUE)“.  
Weitere Infos sind unter http://www.nada.at für alle Interessierten abrufbar.  
Die NADA Austria bietet zusätzlich zu der Liste der erlaubten Medikamente eine Medikamenten-Abfrage im 
Internet, bei der jedes Medikament des Austria Codex abgefragt werden kann, ob es verboten ist oder nicht. 
Abrufbar unter: http://www.nada.at/de/menu_2/medizin/medikamentenabfrage 
 

Anmerkung zu Frist „Antrag für Ausnahmegenehmigung“: 
Grundsätzlich ist für alle in Zukunft stattfindenden Bewerbe die Einreichfrist von spätestens 21 Tagen vor 
Bewerbsdurchführung einzuhalten. In Ausnahmefällen ist nach Rücksprache mit der NADA Austria eine 
Fristverkürzung möglich.  
 

Ich möchte euch nochmals darauf aufmerksam machen, dass diese Maßnahmen nicht nur für den ÖSKB von 
enormer Wichtigkeit sind, sondern auch für alle Landesverbände Classic und die qualifizierten SportlerInnen. 
Positive Dopingkontrollen würden für den/die betroffene AthletInnen Sperren von sechs Monaten bis zu vier 
Jahren nach sich ziehen, für den Bundesfachverband würde es jedoch je nach Schwere des Verstoßes gegen 
das Österreichische Anti-Doping-Bundesgesetz eine Minderung oder eine Streichung der BSO-
Sportförderungsmitteln bedeuten. 
 

Ich ersuche alle Landesverbandsfunktionäre und die qualifizierten Teilnehmer an ÖSTMS und ÖMS um ihre 
Unterstützung in diesem sehr sensiblen Sportbereich und erwarte mir eine konstruktive Zusammenarbeit. Für 
Rückfragen bin ich jederzeit unter der MobilTelNr. 0664/3258923 erreichbar. 
 
Mit sportlichen Grüssen 
 
Margot Hiegelsberger eh. 
Anti-Dopingbeauftragte Classic im ÖSKB 


